[image: image1.png]


LACHESIS e.V.
Berufsverband für Heilpraktikerinnen
Verein von Frauen zur Förderung der Naturheilkunde


PRAXISINFO  Januar 2006

Procain und Lidocain und alle anderen Lokalanaesthetica

Verschreibungspflicht ab 01.04.2006 !!!

ausgenommen Lidocain und Procain ohne Zusatz weiterer arzneilich wirksamer Bestandteile in Konzentrationen bis zu 2% zur intracutanen Anwendung an der gesunden Haut.


Für die  Heilpraktikerin bedeutet dies, dass sie ab dem 1.4.2006  Procain und Lidocain nur bis zu einer Konzentration von 2 % verwenden darf und nur in Form der intracutanen Anwendung.
Eine subcutane, intramuskuläre oder andere Anwendung von Procain und Lidocain ist demnach verschreibungspflichtig und darf nur durch den Arzt durchgeführt werden.
Alle anderen Lokalanästhetika außer Procain und Lidocain sind in allen Anwendungsarten verschreibungspflichtig. 


Dies ist in einer Bundesratsitzung am 21.12.2005, trotz mehrer Eingaben von Seiten der Großen Heilpraktikerverbände, beschlossen worden

Lissy Schonauer-Schütz
